
282 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für Verfassungs- und l1echtsangelegenhei ten 

tiber den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 9. Juli 1969, 
betreffend ein Bundesverfassungsgesetz~ mit dem das Bundes

Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 ergänzt v,rird 

Durch den vorliegenden Gesetzesbcscbluß cles National

ra.tes soll die im Art. 30 Abs. 3 Bur~des-Verfassungsgesetz 

in der :B'assunJ',~ von 1929 veri'asfmnr'.'srcesetzlich verankerte D ~ ..... "-) 

Unabhängigkeit der Parlamentsbedienstet~en von den obersten 

Orgc:men der Vollziehung des Bundes (Art. 19 Ab.s. /j B-VG.) 

und deren Hilfsorganen eindeutig klare,;e.stell t und gewähr

leistet \.I.rerden. Dadurch finden die in den Bestimmungen des 

§ 20 Abs. 4 ÜG 1920 im ZusamIIicnhalt; mit § 8 Ab!:;. 3 Geschäfts-

6rCL'1unt~sgesetz des Nationalrates enthaltenen Grundsätze 

ihre weitere Untermauerung. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechtse..ngelegenheiten 

hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 

15. Juli 1969 in Verha.ndlung genommen un(l einstimmig be

schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch 

zu erheben, 

Als Erge-bnis seiner Beratung stellt sorni t der Aus

schuß für Verfassungs- llild Rechtsangelegenheit~n den Antra~, 

der Bundesrat wolle beschließen: 
, 

Gegen den G,:,setzesbeschluß d,6S Nationalrates vom 

9. Juli 1969, betreffend ein Bundesverfassungsgesetz , :r.'.it 

1""L1 da!": B"l'nd,",,,,,·-,Ter+'assun""sr>'pce+<> lOYJ Ci"p-p H'eC'!":-wn'" von /lO,?q v ..., '\A.-i.. v':':> ij ..L.. _ b 0 ...... -' v.:.J _ "...,........... ::.l ...., E:: " ... ,l.. I ,.,.' -~ ." 

ergänzt wird, wird kein Einspruch erhoben. 

B ö c k 
Berichterstatter 

Wien, am 15. Juli 1969 

M a y r hau s e r 
Obmann 
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